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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB)
Die nachfolgenden AVG gelten für alle mir erteilten Aufträ-
ge. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend 
widersprochen wird.

1. Urheberrecht und Nutzungsrechte 

1.1. Jeder dem Designer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerk-
vertrag, der auf die Einräumung von Nutzungsrechten an den 
Werkleistungen gerichtet ist. 

1.2. Alle Werke (Ideen, Konzepte, gestalterische Entwürfe, 
Logos, Grafiken, Skizzen, Texte, Bilder, Fotos, Filme, Etiket-
ten, Verpackungen, Anzeigen, Plakate, Informationsmedien 
etc.) des Designers unterliegen dem Urheberrechtsgesetz 
und gehören dem Designer. Er kann über diese Rechte 
gemäss den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom  
9. Oktober 1992 verfügen (Stand 1. Januar 2017).  
Aus diesem Grundsatz folgt u.a., dass der Auftraggeber 
ohne Einverständnis des Designers nicht berechtigt ist, die 
betreffenden Werke zu verwenden und/oder Änderungen 
(weder im Original noch bei der Reproduktion) – insbeson-
dere an einzelnen Gestaltungselementen – vorzunehmen.

1.3. Jede Nachahmung – auch von Teilen – ist unzuläs-
sig. Die widerrechtliche Nutzung eines urheberrechtlich 
geschützten Werks des Designers verpflichtet den Auftrag-
geber zur Zahlung einer Strafe. Die Geltendmachung eines 
Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten.

1.4. Die vereinbarten Nutzungsrechte gehen erst mit der 
vollständigen Begleichung des Honorars auf den Auftrag-
geber über. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte 
bedarf der schriftlichen Vereinbarung.

Der Umfang der Nutzung der durch den Designer geschaf-
fenen Werke ergibt sich aus dem Zweck des mit dem Auf-
traggeber abgeschlossenen Vertrags. Insbesondere dürfen 
vom Designer geschaffene Werke, Auftragsunterlagen oder 
Teile davon, die dem Auftraggeber ausgehändigt werden, 
ausschliesslich im Rahmen des vereinbarten Auftrags 
genutzt werden.

Dieses Nutzungsrecht gilt, sofern nichts anderes vereinbart 
wird, zeitlich unbegrenzt und schliesst jegliche Nutzung 
ausserhalb des Vertragszwecks sowie die Herausgabe von 
Rohdaten aus.

Die Parteien können jedoch über jegliche Nutzung 
ausser halb des Vertragszwecks sowie die Herausgabe 
von Rohdaten neu verhandeln. Für jede ausserhalb des 
Vertragszwecks liegende Nutzung hat der Auftraggeber den 
Designer zu informieren, seine Erlaubnis einzuzuholen und 
die Mehrnutzung entsprechend zu entschädigen.

1.5. Der Designer hat das Recht, auf den Vervielfältigungs-
stücken als Urheber genannt zu werden. Eine Verletzung 
des Rechts auf Namensnennung berechtigt den Designer 
zum Schadenersatz. 

1.6. Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mit-
arbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. 
Sie begründen kein Miturheberrecht.

2. Leistung und Vergütung

2.1. Der Designer erbringt seine Dienstleistung gemäss 
ihrer Offerte oder in einem separaten Vertrag, welcher mit 
dem Auftraggeber vereinbart wurde. 

2.2. Ohne schriftlichen oder mündlichen Äusserungen 
eines Wunsches für eine Offerte, wird nach Aufwand 
verrechnet. 

2.3. Bei den vom Designer erstellten Offerten ist die 
gesetzliche Mehrwertsteuer, falls sie verrechnet werden 
muss, separat ausgewiesen. Weitere Honorar- und Preisan-
gaben verstehen sich exklusive gesetzliche Mehrwertsteuer, 
sowie allenfalls weitere gesetzlich geschuldete Abgaben 
oder Gebühren.

2.4. Die erste Besprechung für einen Auftrag ist kostenfrei 
und für beide Parteien unverbindlich. Verhandlungen und 
Vorleistungen sowie das Erarbeiten von umfangreichen 
Offerten und Beratungen sind entschädigungspflichtig. 
Das Honorar des Designers bemisst sich nach Zeitaufwand 
oder durch eine Pauschale, welche nach Offerte vereinbart 
wurde. 
Wird ein Auftrag umfangmässig reduziert oder annulliert, 
hat der Designer Anspruch auf das Honorar für die bis zu 
diesem Zeitpunkt geleistete Arbeit, incl. Erstattung von 
ausgelegten Kosten. Das jeweilige Honorar liegt im Ermes-
sen des Designers.

2.5. Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur 
Entwürfe und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die 
Vergütung für die Nutzung.

2.6. Werden die Entwürfe später oder in grösserem Umfang als 
ursprünglich vorgesehen genutzt, so ist der Designer berech-
tigt, die Vergütung für die Nutzung nachträglich in Rechnung 
zu stellen bzw. die Differenz zwischen der höheren Vergütung 
für die Nutzung und der ursprünglich gezahlten zu verlangen.

2.7. Die Anfertigung von Entwürfen und sämtliche son-
stigen Tätigkeiten, die der Designer für den Auftraggeber 
erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist.

2.8. Bei der Programmierung von Websites und/oder 
Screendesigns eingesetzten Open Source Software (z.B. 
WordPress oder Elementor) bleiben die Urheberrechte an 
dieser beim Ersteller.  Wartungs- und Supportarbeiten wer-
den mit dem Auftraggeber auf Wunsch speziell vereinbart. 
Der Auftraggeber wird hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass die Back-up-Funktion der erstellten Webseite inkl. 
sämtlicher darauf gespeicherten Daten, eingeschränkt ist. 
Dies bedeutet, dass Vorversionen zurückgeholt werden 
können in vom Softwarebetreiber/Plattform vorgegebener 
Frist, jedoch bei einem allfälligen Shut-down der Plattform, 
die Webseite möglicherweise verloren gehen könnte. 
Der Designer übernimmt in diesem Fall keine Haftung. 
Zusätzliche sich daraus ergebende Aufwände werden dem 
Auftraggeber verrechnet.

3. Fälligkeit der Vergütung

3.1. Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Sie 
ist ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten in 
Teilen abgenommen, so ist eine entsprechende Teilver-
gütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig. Bei grossem 
Projektumfang können angemessene Teilzahlungen in 
Rechnung gestellt werden.

4. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten

4.1. Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung 
von Reinzeichnungen, Manuskriptstudium oder Drucküber-
wachung werden nach Zeitaufwand gesondert berechnet.

4.2. Der Designer ist berechtigt, die zur Auftragserfül-
lung notwendigen Fremdleistungen im Namen und für 
Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich, dem Designer entsprechende Vollmacht 
zu erteilen. 

4.3. Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen 
im Namen und für Rechnung des Designers abgeschlossen 
werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, den Designer im 
Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizu-
stellen, die sich aus dem Vertragsabschluss ergeben. Dazu 
gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.

4.4. Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere 
für spezielle Materialien, für die Anfertigung von Modellen, 
Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und 
Druck etc. sind vom Auftraggeber zu erstatten.

4.5. Bei Bearbeitungen, Anpassungen oder Umgestaltungen 
von Werken Dritter, welche der Designer vom Auftrag-
geber erhält, kann der Designer ohne ausdrücklichen 
schriftlichen Hinweis seitens des Auftraggebers in guten 
Treuen davon ausgehen, dass die Berechtigung zu solchen 
Verwendungen vorliegt und dementsprechend keine Rechte 
Dritter verletzt werden. Sollten widererwarten dennoch 
Dritte Rechtsansprüche geltend machen, so übernimmt 
der Auftraggeber alle Kosten, die für die Abwendung dieser 
Ansprüche anfallen.

4.6. Der Designer übernimmt keine Gewähr für Leistungen 
Dritter, bei deren Beschaffung sie lediglich als Vermittler 
aufgetreten ist.

4.7. Wenn der Designer im Rahmen der Auftragserfüllung, 
stellvertretend für den Auftraggeber Bildlizenzen oder 
sonstige Drittrechte erwirbt, so wird der Auftraggeber über 
die dafür geltende Vergütung, Laufzeit, Umfang und Ein-
schränkungen informiert. Jeder weitergehende Rechteer-
werb für Nutzungen darüber hinaus (z.B. zeitlich, räumlich, 
örtlich) sowie die Einhaltung der Ablauffrist der Nutzung 
obliegt dem Kunden.

4.8. Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusam-
menhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit dem 
Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber 
zu erstatten.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1. An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur 
Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte 
übertragen.

5.2. Die Originale sind daher nach angemessener Frist 
unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder 
Verlust hat der Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die 
zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt 
unberührt.

5.3. Die Versendung der Arbeiten und von Vorlagen erfolgt 
auf Gefahr und für Rechnung des Auftraggebers.

5.4. Der Designer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Lay-
outs, die im Computer erstellt wurden, an den Auftraggeber 
herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe 
von Computer daten, so ist dies gesondert zu vereinbaren 
und zu vergüten. Hat der Designer dem Auftraggeber Com-
puterdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit 
vorheriger Zustimmung des Designers geändert werden.

6. Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster, 
Aufbewahren von Unterlagen

6.1. Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem Designer 
Korrekturmuster vorzulegen.

6.2. Die Produktionsüberwachung durch den Designer 
erfolgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei 
Übernahme der Produktionsüber wachung ist der Designer 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen 
Entscheidungen zu  
treffen und entsprechende Anweisungen zu geben. Er 
haftet für Fehler nur bei eigenem Verschulden und nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

6.3. Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auf-
traggeber dem Designer 10 bis 20 ein wandfreie ungefaltete 
Belege unentgeltlich. Der Designer ist berechtigt, diese 
Muster zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden.

6.4. Der Designer ist verpflichtet, Auftragsunterlagen, 
Reinzeichnungen usw. für die Dauer von einem Jahr nach 
Fertigstellung bzw. Ablieferung an seinem Geschäftssitz 
aufzubewahren. Darüber hinaus ist er ohne anderslautende 
schriftliche Weisung des Auftraggebers von der weiteren 
Aufbewahrung befreit. Sollen Unterlagen länger aufbewahrt 
werden, sind die Bedingungen separat zu vereinbaren.

7. Haftung

7.1. Die Haftung des Designers für eigenes Handeln wird 
soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Darüber hinaus 
haftet der Designer nicht für Mängel aus Lieferungen und 
Leistungen Dritter und für aus solchen Mängeln entstan-
dene Schäden. 

7.2. Der Designer verpflichtet sich, seine Erfüllungsgehilfen 
sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. Darüber hinaus 
haftet er für seine Erfüllungsgehilfen nicht.

7.3. Sofern der Designer notwendige Fremdleistungen 
in Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer keine 
Erfüllungsgehilfen des Designers. Der Designer haftet nur 
für eigenes Verschulden und nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit.

7.4. Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausfüh-
rungen oder Reinzeichnungen durch den Auftraggeber 
übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von 
Text und Bild.

7.5. Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, 
Texte, Reinausführungen und Reinzeichnungen entfällt jede 
Haftung des Designers.

7.6. Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche 
Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Arbeiten haftet 
der Designer nicht.

7.7. Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind inner-
halb von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich 
beim Designer geltend zu machen. Alle anderen Mängel 
verjähren in einem Jahr nach Abnahme des Werkes.

8. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

8.1. Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungs freiheit. 
Reklamationen hinsichtlich der künst lerischen Gestaltung 
sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während 
oder nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehr-
kosten zu tragen. Der Designer behält den Vergütungsan-
spruch für bereits begonnene Arbeiten.

8.2. Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus 
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so kann 
der Designer eine angemessene Erhöhung der Vergütung 
verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann 
er auch Schadenersatzansprüche geltend machen. Die 
Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens 
bleibt davon unberührt.

8.3. Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung 
aller dem Designer übergebenen Vorlagen berechtigt ist. 
Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwen-
dung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber den Designer 
von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

9. Schlussbestimmungen

9.1. Der Designer behält sich das Recht vor, diese AGB 
jederzeit zu ändern; neue AGB werden auch für bestehende 
Vertragsverhältnisse unmittelbar wirksam. 

9.2. Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedin-
gungen berührt die Geltung der übrigen Bestimmungen 
nicht.

9.3. Die Beziehungen zwischen Auftraggeber und Designer 
unterstehen schweizerischem Recht. Soweit die Geschäfts-
bedingungen des Designers nichts Abweichendes regeln, 
gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts in Art. 394 ff. über den einfachen Auftrag.

9.4. Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Designers.

Im Interesse der Lesbarkeit sind die männlichen Personen-
benennungen als Kurzform für beide Geschlechter zu lesen.


